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FERIALJOBS:  Was Kinder in den Ferien verdienen dürfen 
 
Kinder bis zur Vollendung des 19. Lebensjahres können ganzjährig beliebig viel verdienen, ohne 
dass Familienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag gefährdet sind. Aufpassen muss man aber bei Kindern ab 19 
Jahren: Um in diesem Fall die Familienbeihilfe und den Kinderabsetzbetrag nicht zu verlieren, darf 
das nach Tarif zu versteuernde Jahreseinkommen des Kindes (nach Abzug von 
Sozialversicherungsbeiträgen, Werbungskosten, Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen) 
EUR 10.000 nicht überschreiten, unabhängig davon, ob es in den Ferien oder außerhalb der Ferien erzielt 
wird. Umgerechnet auf Brutto-Gehaltseinkünfte darf ein Kind daher insgesamt bis zu brutto rd EUR 
12.439 pro Jahr (Bruttogehalt ohne Sonderzahlungen unter Berücksichtigung von SV-Beiträgen bzw 
Werbungskosten- und Sonderausgabenpauschale) bzw einschließlich der Sonderzahlungen brutto rd 
EUR 14.512 pro Jahr verdienen, ohne dass die Eltern um die Familienbeihilfe und den Kinderabsetzbetrag 
bangen müssen.  
 
Zu den für den Bezug der Familienbeihilfe und des Kinderabsetzbetrages „schädlichen" Einkünften  zählen 
nicht nur Einkünfte aus einer aktiven Tätigkeit (Lohn- oder Gehaltsbezüge, Einkünfte aus einer selbständigen 
oder gewerblichen Tätigkeit), sondern sämtliche der Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte 
(daher beispielsweise auch Vermietungs- oder sonstige Einkünfte). Lehrlingsentschädigungen, 
Waisenpensionen sowie einkommensteuerfreie Bezüge und endbesteuerte Einkünfte bleiben außer Ansatz. 
 
Folgende Besonderheiten sind zu beachten: 
• Ein zu versteuerndes Einkommen, das in Zeiträumen erzielt wird, für die kein Anspruch auf 

Familienbeihilfe besteht (zB bei vorübergehender Einstellung der Familienbeihilfe, weil die 
vorgesehene Studienzeit in einem Studienabschnitt abgelaufen ist), ist in die Berechnung des 
Grenzbetrages nicht einzubeziehen.  

• Die Familienbeihilfe und der Kinderabsetzbetrag fallen übrigens nicht automatisch weg, sondern 
natürlich erst dann, wenn die Eltern den zu hohen Verdienst ihres Kindes pflichtgemäß dem Finanzamt 
melden. Wer eine solche Meldung unterlässt, riskiert zusätzlich zur Rückforderung der Familienbeihilfe 
und des Kinderabsetzbetrages auch eine Finanzstrafe.  

 
Aus der Sicht des Kindes selbst ist Folgendes zu beachten: 
• Bis zu einem monatlichen Bruttobezug von EUR 395,31 (Wert 2014) fallen wegen geringfügiger 

Beschäftigung keine Dienstnehmer-Sozialversicherungsbeiträge an. Liegt der Monatsbezug über dieser 
Grenze, werden dem Kind die vollen SV-Beiträge abgezogen.  

• Bei Ferialjobs in Form von Werkverträgen oder freien Dienstverträgen, bei denen vom 
Auftraggeber kein Lohnsteuerabzug vorgenommen wird, muss ab einem Jahreseinkommen 
(Bruttoeinnahmen abzüglich der mit der Tätigkeit verbundenen Ausgaben) von EUR 11.000 für das 
betreffende Jahr eine Einkommensteuererklärung abgegeben werden. Eine Ferialbeschäftigung im 
Werkvertrag bzw freien Dienstvertrag unterliegt grundsätzlich auch der Umsatzsteuer (im Regelfall 20%). 
Umsatzsteuerpflicht besteht jedoch erst ab einem Jahresumsatz (= Bruttoeinnahmen inklusive 20% 
Umsatzsteuer) von mehr als EUR 36.000 (bis dahin gilt die unechte Steuerbefreiung für 
Kleinunternehmer). Eine Umsatzsteuererklärung muss ebenfalls erst ab Umsätzen von EUR 30.000  
netto abgegeben werden.  

Neuregelung der Grunderwerbsteuer ab 1.6.2014 
Der Verfassungsgerichtshof hat, wie bereits mehrfach berichtet, die Heranziehung der Einheitswerte bei 
unentgeltlichen Grundstücksübertragungen für die Grunderwerbsteuer als verfassungswidrig betrachtet und 
eine Reparatur der gesetzlichen Bestimmungen bis 31.5.2014 verlangt. Im letzten Moment, nämlich am 
30.5.2014, wurde nunmehr die endgültige Novelle des Grunderwerbsteuergesetzes im Bundesgesetzblatt 
veröffentlicht. 
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Danach kann ab 1. Juni 2014 bei allen Übertragungen von Liegenschaften innerhalb der Familie der 
dreifache Einheitswert, maximal jedoch 30% des nachgewiesenen gemeinen Wertes, als 
Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer herangezogen werden. Die Neuregelung bedeutet, dass 
sich bei unentgeltlichen Übertragungen (Schenkung, Erbschaft) innerhalb der Familie grundsätzlich 
nichts ändert. Vielmehr können künftig auch entgeltliche Grundstückstransaktionen (zB Verkauf) 
innerhalb der Familie auf Basis des dreifachen Einheitswertes besteuert werden. Auch eine allfällige 
Gegenleistung für die Übertragung (zB gemischte Schenkung, Vorbehaltsfruchtgenuss) spielt künftig keine 
Rolle mehr. Der begünstigte Steuersatz von 2 % bleibt gleich. 
Entgegen der im Ministerialentwurf vorgesehenen Ausweitung des Familienkreises auf Verwandte oder 
Verschwägerte in gerader Linie sowie auf Geschwister, Nichten oder Neffen (wie dies auch für die 
Grundbuchseintragungsgebühr gilt) enthält die endgültige Fassung nur mehr Mitglieder des engen 
Familienkreises.  
Zum begünstigten Familienkreis zählen daher nur Ehegatten, eingetragene Partner, Eltern, Kinder, 
Enkelkinder und Schwiegerkinder und Lebensgefährten (sofern die Lebensgefährten einen gemeinsamen 
Hauptwohnsitz haben). 
Zusammenfassend kann daher der begünstigte Familienkreis wie folgt dargestellt werden: 
 

bisher NEU- GrESt für Gerichtsgebühren 

Ehegatte oder eingetragener 
Partner  

Ehegatte oder eingetragener 
Partner  

Ehegatte oder eingetragener 
Partner  

 Lebensgefährte, sofern 
gemeinsamer Hauptwohnsitz  

Lebensgefährte, sofern 
gemeinsamer Hauptwohnsitz  

Elternteil, Kind, Enkelkind  

 

Elternteil, Kind, Enkelkind  

 

Verwandter oder 
Verschwägerter in gerader 
Linie  

Stief-,Wahl-oder 
Schwiegerkind 

Stief-,Wahl-oder 
Schwiegerkind 

Stief-,Wahl-oder Pflegekind 
oder deren Kinder, Ehegatte 
bzw eingetragener Partner 

  Geschwister, Nichten oder 
Neffen 

 
Auch die Bemessungsgrundlage bei der Anteilsvereinigung bzw beim Übergang aller Anteile bleibt  
unverändert mit dem dreifachen Einheitswert. Ebenso gilt der Steuerfreibetrag iHv von EUR 365.000 bei 
der altersbedingten (unentgeltlichen) Betriebsübergabe innerhalb der Familie weiterhin. 
Unverändert bleibt die im Umgründungssteuergesetz geregelte Sonderbemessungsgrundlage mit dem 
zweifachen Einheitswert (Ausnahme: für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke ist ab 1.1.2015 der 
einfache Einheitswert heranzuziehen). Der Steuersatz von 3,5% bleibt unverändert. 
Bei der unentgeltlichen Übertragung von Immobilien auf Privatstiftungen wird ab 1.6.2014 die 
Grunderwerbsteuer iHv 3,5 % sowie das 2,5 %ige Stiftungseingangssteueräquivalent vom gemeinen Wert 
berechnet. 
 
 

Highlights aus den Lohnsteuerrichtlinien 2014 
Die alljährliche Richtlinienwartung hat auch heuer wieder eine Anpassung der Lohnsteuerrichtlinien LStR 
2002 gebracht. Der LStR-Wartungserlass 2014 beinhaltet vorwiegend Klarstellungen zum Pendlerrechner 
und zur Arbeitgeberhaftung. 
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Klarstellung zur Pendlerförderung 
Wie bereits ausführlich in den Medien berichtet, gab es gewisse Anlaufschwierigkeiten bei der Umsetzung 
des Pendlerrechners, die nun weitgehend ausgeräumt sind. 
Klar ist, dass für den Anspruch auf das kleine oder große Pendlerpauschale vorrangig auf die Zumutbarkeit 
der Benützung von Massenbeförderungsmittel abgestellt wird. Die Kriterien gemäß Pendlerverordnung 
werden vom Pendlerrechner automatisch berücksichtigt. Die Benützung eines Massenverkehrsmittels ist 
dann unzumutbar, wenn zumindest für eine halbe Wegstrecke ein solches überhaupt nicht oder nicht zur 
erforderlichen Zeit (zB Nachtarbeit) verkehrt. Weiters steht bei Unzumutbarkeit wegen Behinderung (zB 
Eintragung im Behindertenpass wegen dauernder Gesundheitsschädigung, Blindheit bzw dauerhafte 
Mobilitätseinschränkung) oder langer Anfahrtszeit (von mehr als 120 Minuten) das große Pendlerpauschale 
zu. Weiters wird festgehalten, dass bei unterschiedlich langer Fahrtzeit für die Hin- und Rückfahrt die 
längere Zeitdauer heranzuziehen ist. 
 

Ab wann gilt die Pendlerverordnung 
Grundsätzlich gilt die Pendlerverordnung ab der Veranlagung des Jahres 2014 bzw ab dem 1.1.2014, wenn 
das Pendlerpauschale und der Pendlereuro vom Arbeitgeber berücksichtigt werden. Dafür muss jeder 
Arbeitnehmer bis spätestens 30.9.2014 das Formular L 34 EDV beim Arbeitgeber abgeben. Ansonsten 
darf der Arbeitgeber nach dem 1.10.2014 kein Pendlerpauschale und keinen Pendlereuro mehr 
berücksichtigen. Übrigens, der Arbeitgeber ist nicht zu einer verschlechternden Aufrollung verpflichtet, 
sondern kann das neue Pendlerpauschale/den Pendlereuro ab dem der Abgabe des Formulars folgenden 
Lohnzahlungszeitraum berücksichtigen (zB ab Oktober 2014). 
 
Nochmals wird darauf hingewiesen, dass ein erneuter Ausdruck des Pendlerrechners (Version2.0 ab 25. 
Juni 2014) bis 30. September 2014 beim Arbeitgeber abgegeben werden kann, wenn sich dadurch ein 
höheres Pendlerpauschale ergibt. Der Betrag wird sodann rückwirkend ab 1. Januar 2014 in der 
Lohnverrechnung berücksichtigt. 
Die Gültigkeitsdauer für Ausdrucke aus dem Pendlerrechner vor dem 25. Juni 2014 wurde mit 31. 
Dezember 2014 begrenzt. Ab 1. Januar 2015 sind ausschließlich Ausdrucke nach dem 25. Juni 2014 (mit 
Version 2.0) gültig. 
 

Der Pendlerrechner des BMF 
Der Pendlerrechner ist verpflichtend zu verwenden. Sowohl für die Ermittlung der Entfernung zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte als auch für die Frage hinsichtlich der Zumutbarkeit der Benutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel ist der im Internet zur Verfügung gestellten Pendlerrechner des BMF für Verhältnisse 
innerhalb von Österreich anzuwenden. Das Ergebnis dient als Nachweis für die Berücksichtigung des 
Pendlerpauschales/Pendlereuros und ist als Ausdruck zum Lohnkonto zu geben. Es stellt aber weder eine 
Fahrtempfehlung noch einen Routenplan dar. Falls der Pendlerrechner im Einzelfall nicht anwendbar ist 
oder dauerhaft kein Ergebnis liefert (vor allem durch die Fehlermeldung wegen Zeitüberschreitung), kann 
das Pendlerpauschale bzw. der Pendlereuro mittels Formular L33 beantragt werden. Dem ist ein Ausdruck 
aus dem Pendlerrechner beizulegen, in welchem nachgewiesen wird, dass der Pendlerrechner dauerhaft 
kein Ergebnis liefert (siehe § 3 Abs. 7 Pendler-VO idF BGBl II 2014/154) 
 

Haftung des Arbeitgebers  
Sollte sich nachträglich herausstellen, dass unrichtige Angaben des Arbeitnehmers zu einem falschen 
Ergebnis des Pendlerrechners geführt haben, wird der Arbeitnehmer im Rahmen einer Pflichtveranlagung 
unmittelbar als Steuerschuldner in Anspruch genommen. Es besteht eine grundsätzliche 
Eigenverantwortung des Arbeitnehmers. Allerdings kommt bei offensichtlichen Unrichtigkeiten auch 
eine Haftung des Arbeitgebers in folgenden Fällen in Frage:  
- Die Abfrage des Pendlerrechners ist für einen Sonntag, obwohl nur Montag bis Freitag gearbeitet wird; 
- Die verwendete Wohnadresse entspricht nicht den beim Arbeitgeber gespeicherten Stammdaten des 

Arbeitnehmers; 
- Die verwendetet Arbeitsadresse entspricht nicht den tatsächlichen Verhältnissen; 
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- Das Pendlerpauschale wird für Strecken berücksichtigt, auf denen ein Werkverkehr eingerichtet ist; 
- Es wird ein Firmenauto zur Verfügung gestellt; 
- Wenn für Zeiträume ab dem 1.10.2014 kein Formular L 34 EDV oder L 33 vorliegt und dennoch ein 

Pendlerpauschale berücksichtigt wird. 
 

Auswirkungen des AbgÄG 2014 im Detail   
Managergehälter bis EUR 500.000 abzugsfähig 
Bekanntlich wurde durch das Abgabenänderungsgesetzes (AbgÄG) 2014 die steuerliche Abzugsfähigkeit 
von Managergehältern über EUR 500.000 gestrichen. Vom Anwendungsbereich dieser Bestimmung sollen 
echte Dienstnehmer und vergleichbar organisatorisch eingegliederte Personen (inkl überlassene Personen) 
umfasst sein, und zwar unabhängig davon, ob sie aktiv tätig sind oder in der Vergangenheit Arbeits- oder 
Werkvertragsleistungen erbracht haben. Das Abzugsverbot trifft alle Aufwendungen, die nach dem 28. 2. 
2014 anfallen. Werden von derselben Person Arbeits- bzw. Werkleistungen gegenüber mehreren 
Gesellschaften innerhalb eines Konzerns erbracht, erfolgt eine Aliquotierung. Dies bedeutet, dass in einem 
solchen Fall die Gesamtsumme aller Entgelte der Kürzung zu unterwerfen ist, wenn die Grenze von 
EUR 500.000 insgesamt überschritten wird. 
 
Der Gesetzgeber rechtfertigt diesen Schritt damit, dass es angesichts der zunehmenden Vergrößerung des 
Einkommensgefälles im Bereich der Erwerbsbezüge im Sinne eines gesamtgesellschaftlichen Anliegens 
vertretbar ist, den Betriebsausgabenabzug in diesem Zusammenhang zu beschränken. Diese Argumentation 
ist nach Ansicht vieler Experten verfassungswidrig. Der VfGH wird sich bereits jetzt im Juni mit dieser 
Frage auseinandersetzen.  
 
Um von einer etwaigen Gesetzesaufhebung auch rückwirkend zu profitieren ist es erforderlich, rechtzeitig 
den eigenen Fall als sogenannten „Anlassfall“ beim VfGH vorzubringen. Der rascheste Weg ist eine 
Bescheidbeschwerde gegen jenen Vorauszahlungsbescheid für 2014, in dem die Nicht-abzugsfähigkeit von 
Managergehältern bereits berücksichtigt ist. Parallel zur Bescheidbeschwerde wäre auch ein 
Individualantrag beim VfGH hinsichtlich eines Gesetzesprüfungsverfahrens denkbar. 
 
Um in den Genuss der „Ergreiferprämie “ zu kommen, muss das betreffende Unternehmen zum Zeitpunkt 
der Entscheidung des VfGH ein Verfahren anhängig haben, und zwar beim Verfassungsgerichtshof selbst. 
 

Beteiligungskreditzinsen 
Nur kurz können sich Betroffene über ein VwGH-Erkenntnis freuen, mit dem sich der Gerichtshof für eine 
weite Auslegung des Zinsenbegriffes in Zusammenhang mit Beteiligungserwerben entschied. Denn in 
letzter Minute wurde in das am 20.5.2014 im Nationalrat beschlossene Budgetbegleitgesetz (BBG) 2014 
wieder der von der Finanzverwaltung vertretene enge Zinsenbegriff aufgenommen. 
Zur Vorgeschichte: Seit 2005 können Zinsen in Zusammenhang mit der Fremdfinanzierung von 
Beteiligungen als Betriebsausgaben abgezogen werden. Von dieser generellen Regelung wurden dann mit 
dem Budgetbegleitgesetz 2011 Zinsen in Zusammenhang mit konzerninternen Beteiligungserwerben aber 
wieder ausgeschlossen. Strittig war die ganze Zeit, ob darunter nur Zinsen im „engeren Sinne“ (so die 
Finanzverwaltung) zu verstehen seien und alle anderen Fremdfinanzierungskosten vom Abzugsverbot 
umfasst sind. Der VwGH hat sich in seiner Entscheidung auf die erläuternden Bemerkungen zur 
Regierungsvorlage des StRefG 2005 berufen, in denen von Finanzierungskosten die Rede ist, und zu 
Gunsten eines weiten Zinsenbegriffes entschieden.  
Ab Veröffentlichung des BBG 2014 ist aber wieder alles anders. Die mit der Kreditaufnahme für einen 
Beteiligungserwerb verbundenen Geldbeschaffungs- und Nebenkosten sind nicht abzugsfähig. Dazu 
zählen auch Abrechnungs- und Auszahlungsgebühren, Bankspesen, Bereitstellungsprovisionen und – 
zinsen, Fremdwährungsverluste, Haftungsentgelte, Kreditvermittlungsprovisionen oder 
Wertsicherungsbeträge. 
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Freuen können sich nur jene, die künftig Fremdwährungsgewinne in Zusammenhang mit 
Beteiligungskrediten erzielen. Denn, wenn die Verluste nicht abzugsfähig sind, sind auch die Gewinne 
nicht steuerpflichtig.  
 
 

Sonstige steuerliche Änderungen durch das BBG 2014 
Umsatzsteuer:  
Für Telekommunikationsdienstleistungen, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen sowie elektronisch 
erbrachten sonstigen Leistungen im Bereich B2C wird ab 1.1.2015 der Leistungsort vom Unternehmerort 
hin zum Verbraucherort verlagert.  Zur Erleichterung wird eine zentrale Anlaufstelle (EU-Umsatzsteuer-
One-Stop-Shop) geschaffen, damit sich Unternehmer, die diese Leistungen erbringen, nicht in jedem 
Mitgliedstaat umsatzsteuerlich erfassen lassen müssen.   

Bundesabgabenordnung:  
Die zuletzt im Jahr 2001 angepasste Umsatzgrenze für den Eintritt der Buchführungspflicht  bei land- und 
forstwirtschaftlicher Betriebe wird von EUR 400.000 auf  EUR 550.000  angehoben.  
 

Amtshilfe-Durchführungsgesetz (ADG):  
Durch die Neufassung des ADG wird die Zulässigkeit der ab Juli 2012 zum OECD-Standard zählenden 
„Gruppenanfragen“ geregelt. „Gruppenanfragen“ beziehen sich auf eine Gruppe von Steuerpflichtigen, 
bei der Grund zur Annahme besteht, dass die von der Gruppe umfassten Personen steuerliche Vorschriften 
verletzt haben könnten.  
 

Handwerkerbonus: NEU 
Der Nationalrat hat am 26.3.2014 ein - umgangssprachlich als „Handwerkerbonus“ bezeichnetes Gesetz 
über die Förderung von Handwerkerleistungen beschlossen. Demnach sollen Handwerkerleistungen in 
Zusammenhang mit der Renovierung, Erhaltung und Modernisierung von im Inland gelegenem Wohnraum 
mit einem Zuschuss von 20 %, maximal aber EUR 600 (das sind 20 % der maximal förderbaren Kosten 
von EUR 3.000) pro Jahr und Förderungswerber, gefördert werden. Der Wohnraum muss für eigene 
Wohnzwecke genutzt werden. Gefördert werden nur die vom Handwerker in Rechnung gestellten 
Arbeitsleistungen (inklusive Fahrtkosten). Die Renovierungsarbeiten müssen in der Zeit vom 1. Juli 2014 
bis 31.12.2015 begonnen werden. Aus dem Budget werden für diese Maßnahme im Jahr 2014 
EUR 10 Mio und 2015 EUR 20 Mio zur Verfügung gestellt. In Anbetracht der begrenzten Mittel kann 
man nur mit Interesse die Details zur Abwicklung der Förderung abwarten.   
 

Splitter 
SVA verschickt Pensionskonto  
An knapp 300.000 Selbständige hat  die SVA bis Ende Juni eine Übersicht über die vorläufige (fiktive) 
Pensionshöhe verschickt. Und zwar erhalten alle ab 1. 1. 1955 geborene Österreicher ein einheitliches 
Pensionskonto. Die Information über die „Kontoerstgutschrift“ stellt  das Startkapital des Pensionskontos 
dar. Darin berücksichtigt sind alle Pensionszeiten bis Ende 2013. Die Versicherten werden gebeten, 
fehlende Versicherungszeiten zu vervollständigen, damit die vorläufig errechnete Pensionsgutschrift 
entsprechend angepasst werden kann. Für jedes weitere Jahr ab 2014 werden 1,78% der Beitragsgrundlage 
dazu gebucht.  
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Zusätzlich können Versicherte erstmals mit dem Pensionskontorechner frühzeitig die Pensionshöhe je 
nach Jahr des Pensionsantritts vorausberechnen.  
 
Versicherte können ihr Pensionskonto mit Bürgerkarte oder Handysignatur online unter 
www.neuespensionskonto.at abfragen oder zukünftig über FinanzOnline einsteigen. Der neue 
Pensionskontorechner ist unter www.pensionskontorechner.at für alle Versicherten verfügbar.  
 

Geringfügige Senkung der Lohnnebenkosten 
Der ausschließlich vom Arbeitgeber getragene Unfallversicherungsbeitrag wird ab 1.7.2014 um 0,1% 
auf 1,3% gesenkt. 
 

VwGH: Keine SV-Beitragspflicht bei geringfügigen Sachbezügen  
Werden einem Dienstnehmer im Rahmen seines Dienstverhältnisses Vorteile zugewendet, sind diese 
ortsüblich zu bewerten und sowohl der Lohnsteuer als auch der Sozialversicherung zu unterwerfen. Ein 
typisches Beispiel für einen solchen geldwerten Vorteil ist die verbilligte oder kostenlose Abgabe von 
Produkten aus dem Sortiment des Arbeitgebers. In diesem Sinne war bisher auch die unentgeltliche 
Kontoführung von Banken für ihre Mitarbeiter ein geldwerter Vorteil. 
In einem aktuellen Erkenntnis des VwGH wird nun für die SV-Beitragspflicht ausgeführt, dass bei der 
Beurteilung, ob eine Sachleistung tatsächlich als Entgelt einzustufen ist, auf die Ausprägung der 
wechselseitigen Interessen sowie auch auf den Wert der Leistung abzustellen sei. Je höher der Wert der 
Leistung ist, desto eher spricht die Vermutung für das Vorliegen von Entgelt. Bei höherwertigen 
Sachleistungen kann die Beitragspflicht widerlegt werden, wenn ein entsprechend intensives bis  
ausschließliches betriebliches Interesse des Arbeitgebers glaubhaft gemacht werden kann. Im 
vorliegenden Fall gelang dies durch Argumente, wie der mit der Kontoführung einhergehenden 
Offenlegung der Einkommens – und Vermögensverhältnisse, Kontrolle der Wertpapiergeschäfte, 
effizientere Personalverwaltung und Lohnverrechnung etc. Wie bereits erwähnt, ist das gegenständliche 
Erkenntnis zur Beitragspflicht in der Sozialversicherung ergangen. Ob dies auch für die steuerliche 
Beurteilung herangezogen werden kann, bleibt abzuwarten.  
 

UFS: Kinderbetreuung als außergewöhnliche Belastung – Ende der Nachmittagsbetreuung und 
Feriencamps? 

Die Kosten der Kinderbetreuung für Kinder bis zum 10.Lebensjahr können seit 1.1.2009 mit bis zu 
EUR 2.300 als außergewöhnliche Belastung ohne Berücksichtigung eines Selbstbehaltes angesetzt werden. 
Der Umfang der Kinderbetreuungskosten wird in der Verwaltungspraxis eher weit ausgelegt und umfasst 
neben der unmittelbaren Betreuung auch Verpflegungskosten, Bastelbeiträge und Kosten der 
Nachmittags- und Ferienbetreuung, sofern die Kinder durch eine pädagogisch qualifizierte Person 
betreut werden. Der UFS entschied, dass nur die Kosten für die Beaufsichtigung und Betreuung des Kindes 
als außergewöhnlich anzusehen sind. Die Nahrungsaufnahme trifft die Gesamtheit der Bevölkerung und ist 
daher nicht außergewöhnlich. Bei Pauschalpreisen für Lern- und Feriencamps müsse daher der 
entsprechende Teil für die Beaufsichtigung herausgerechnet werden.  
 

Zulassungsfrist für ausländische Fahrzeuge 
Nach bisheriger Verwaltungsauffassung ist man davon ausgegangen, dass ein im Ausland zugelassenes 
Fahrzeug, das von Personen mit Hauptwohnsitz im Inland nach Österreich gebracht wird, spätestens nach 
einem Monat in Österreich zuzulassen ist, da hier ein dauernder Standort im Inland vermutet wird. Der 
VwGH hat in einem Erkenntnis Ende 2013 jedoch entschieden, dass diese Monatsfrist durch jede 
Auslandsfahrt neu zu laufen beginnt. Diese Rechtsprechung hätte zur Folge gehabt, dass man mit einem 
ausländischen Fahrzeug relativ leicht der österreichischen KFZ-Steuer und NoVA entkommen wäre, wenn 
man nachweislich ein Mal pro Monat damit ins Ausland gefahren wäre. Wie nicht anders zu erwarten, hat 
der Gesetzgeber Ende März 2014 eine Änderung des Kraftfahrgesetzes beschlossen und klargestellt, dass 
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eine vorübergehende Verbringung ins Ausland die 1-Monatsfrist nicht unterbricht . Ob er aber mit 
dem rückwirkenden Inkrafttreten ab 14.8.2002 dieser „Klarstellung“ durchkommt, bleibt abzuwarten. 
  

NoVA-Tarif ab 1.3.2014  
Zu dem seit 1.3.2014 geltenden neuen Tarifen für die Normverbrauchsabgabe (NoVA) hat das BMF einen 
Erlass veröffentlicht, worin die Neuregelung des Tarifs bemessen an den CO2-Emmissionswerten des 
Fahrzeuges sowie Fragen zur Übergangsregelung und zu Gebrauchtwagen näher geregelt werden. Tatsache 
ist, dass eine höhere Motorisierung zu einer höheren NoVA führen wird. 
 

Erhöhung der Kfz-Steuer ab 1.3.2014 
Die motorbezogene Versicherungssteuer wurde mit 1.3.2014 erhöht und betrifft alle Fahrzeughalter. 
Sowohl die Versicherungssteuer als auch die motorbezogene Versicherungssteuer (vulgo Kfz-Steuer) 
werden vom jeweiligen Versicherungsunternehmen im Zuge der Kfz-Haftpflichtversicherung eingehoben 
und automatisch an das Finanzamt abgeführt. 
 

VwGH – Auslandsschulbesuch als außergewöhnliche Belastung  
Bekanntlich können Aufwendungen für die Berufsausbildung eines Kindes außerhalb des Wohnortes 
mit einem Pauschbetrag von EUR 110 pro angefangenem Kalendermonat als außergewöhnliche 
Belastung (ohne Selbstbehalt) berücksichtigt werden. Voraussetzung ist, dass in der Nähe des Wohnortes 
keine entsprechende Ausbildungsmöglichkeit besteht. Wie die vielen höchstgerichtlichen Entscheidungen 
zeigen, hat genau diese Voraussetzung immer wieder zu unterschiedlichen Auffassungen zwischen 
Steuerpflichtigem und Finanzverwaltung geführt. Der VwGH nimmt hier zunehmend eine großzügige 
Haltung ein. Im Vorjahr hat der VwGH erstmals die Gewährung des Pauschbetrags für die Teilnahme an 
einem ausländischen Schüleraustauschprogramm anerkannt, wobei in diesem Falle als zusätzliche 
Begründung eine konkrete Studienabsicht an einer amerikanischen Universität vorlag.  In einer ganz 
aktuellen Entscheidung hat der VwGH nunmehr ganz allgemein festgestellt, dass der im Rahmen des 
Schulunterrichtsgesetzes geförderte Auslandsschulbesuch zur Förderung der allgemeinen 
Sprachkompetenz ebenfalls einen Anspruch auf den Pauschbetrag für die außergewöhnliche 
Belastung vermittelt. 
 
 

Termine  
30.6.2014: 
Frist für Antrag auf Erstattung von Vorsteuern 2013 im Drittland bzw für Drittlandsunternehmer  in 
Österreich endet am 30.6.2014  
 
30.9.2014: 
Die Möglichkeit der Erstattung von Vorsteuern 2013 in EU-Mitgliedsländern via FinanzOnline endet 
am 30.9.2014 (siehe Punkt 8). 
 
Vorlage des L 34 EDV für die Berücksichtigung der Pendlerförderung 2014 (siehe oben). 
 
Einreichung der Jahresabschlüsse von Kapitalgesellschaften beim Firmenbuch für das Kalenderjahr 2013 
(Regelbilanzstichtag) 


